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Einleitung 

1. Anwendungsbereich 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem IDW Prüfungsstan-

dard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer als Abschlussprüfer unbeschadet 

ihrer Eigenverantwortlichkeit im Rahmen der Abschlussprüfung identifizierte Mängel in inter-

nen Kontrollen den für die Überwachung Verantwortlichen und dem Management in geeigneter 

Weise mitteilen.  

2 Dieser IDW Prüfungsstandard betrifft Abschlussprüfungen, d.h. Prüfungen von Abschlüssen 

i.S. des ISA [DE] 2002. Er kann jedoch – sofern erforderlich, unter Anpassung an die jeweiligen 

Umstände – auch bei Prüfungen anderer vergangenheitsorientierter Finanzinformationen an-

zuwenden sein.3 

 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 26.09.2019. Verschiebung des in Tz. 8 dargelegten ver-

pflichtenden Erstanwendungszeitpunkts um ein Jahr aufgrund eines Beschlusses des HFA am 26.03.2020. Re-
daktionelle Änderungen am 20.12.2023 aufgrund von Folgeänderungen aus der Neufassung des International 
Standards on Auditing [DE] 315 (Revised 2019).  

2 ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung in Übereinstim-
mung mit den International Standards on Auditing“, Tz. 13f.  

3 Vgl. hierzu IDW Prüfungsstandard: Prüfung von Abschlüssen, die nach Rechnungslegungsgrundsätzen für ei-
nen speziellen Zweck aufgestellt wurden (IDW PS 480) (Stand: 28.11.2014), Tz. 16, A22 und IDW Prüfungs-
standard: Prüfung von Finanzaufstellungen oder deren Bestandteilen (IDW PS 490) (Stand: 28.11.2014), 
Tz. 17, A17.  


